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Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preußen 2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und des Reichstags, was folgt:

§ 1.
Wer im geschäftlichen Verkehre zu Zwecken des Wettbewerbes Handlungen

vornimmt, die gegen die guten Sitten verstoßen, kann auf Unterlassung und
Schadensersatz in Anspruch genommen werden.

§ 2.
Unter Waren im Sinne dieses Gesetzes sind auch landwirtschaftliche Er-

zeugnisse, unter gewerblichen Leistungen und Interessen auch landwirtschaftliche
zu verstehen.

 § 3.

Wer in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die für einen
größeren Kreis von Personen bestimmt sind, über geschäftliche Verhältnisse, ins-
besondere über die Beschaffenheit, den Ursprung, die Herstellungsart oder die
Preisbemessung von Waren oder gewerblichen Leistungen, über die Art des Be-
zugs oder die Bezugsquelle von Waren, über den Besitz von Auszeichnungen,
über den Anlaß oder den Zweck des Verkaufs oder über die Menge der Vorräte

unrichtige Angaben macht, die geeignet sind, den Anschein eines besonders günstigen
Angebots hervorzurufen, kann auf Unterlassung der unrichtigen Angaben in An-
spruch genommen werden.

 § 4.

Wer in der Absicht, den Anschein eines besonders günstigen Angebots
hervorzurufen, in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die für
einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, über geschäftliche Verhältnisse,
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insbesondere über die Beschaffenheit, den Ursprung, die Herstellungsart oder die
Preisbemessung von Waren oder gewerblichen Leistungen, über die Art des Be-
zugs oder die Bezugsquelle von Waren, über den Besitz von Auszeichnungen,

über den Anlaß oder den Zweck des Verkaufs oder über die Menge der Vorräte
wissentlich umwahre und zur Irreführung geeignete Angaben macht, wird mit
Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fünftausend Mark oder
mit einer dieser Strafen bestraft.

Werden die im Abs. 1 bezeichneten unrichtigen Angaben in einem geschäft-
lichen Betriebe von einem Angestellten oder Beauftragten gemacht, so ist der
Inhaber oder Leiter des Betriebs neben dem Angestellten oder Beauftragten

strafbar, wenn die Handlung mit seinem Wissen geschah.

 § 5.

Die Verwendung von Namen, die im geschäftlichen Verkehre zur Be-
nennung gewisser Waren oder gewerblicher Leistungen dienen, ohne deren Herkunft
bezeichnen zu sollen, fällt nicht unter die Vorschriften der §§ 3, 4.

Im Sinne der Vorschriften der §§ 3, 4 sind den dort bezeichneten An-
gaben bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen gleich zu achten, die

darauf berechnet und geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen.

§ 6.

Wird in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die für einen
größeren Kreis von Personen bestimmt sind, der Verkauf von Waren angekündigt,
die aus einer Konkursmasse stammen, aber nicht mehr zum Bestande der Konkurs-
masse gehören, so ist dabei jede Bezugnahme auf die Herkunft der Waren aus
einer Konkursmasse verboten.

Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift werden mit Geldstrafe bis zu
einhundertfünfzig Mark oder mit Haft bestraft.

§ 7.

Wer in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die für einen
größeren Kreis von Personen bestimmt sind, den Verkauf von Waren unter der
Bezeichnung eines Ausverkaufs ankündigt, ist gehalten, in der Ankündigung den
Grund anzugeben, der zu dem Ausverkauf Anlaß gegeben hat.

Durch die höhere Verwaltungsbehörde kann nach Anhörung der zuständigen

gesetzlichen Gewerbe- und Handelsvertretungen für die Ankündigung bestimmter
Arten von Ausverkäufen angeordnet werden, daß zuvor bei der von ihr zu

bezeichnenden Stelle Anzeige über den Grund des Ausverkaufs und den Zeitpunkt
seines Beginns zu erstatten sowie ein Verzeichnis der auszuverkaufenden Waren
einzureichen ist. Die Einsicht der Verzeichnisse ist jedem gestattet.
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§ 8.
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fünftausend

Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer im Falle der Ankündigung
eines Ausverkaufs Waren zum Verkaufe stellt, die nur für den Zweck des Aus-

verkaufs herbeigeschafft worden sind (sogenanntes Vorschieben oder Nachschieben
von Waren).

§ 9.
Der Ankündigung eines Ausverkaufs im Sinne des § 7 Abs. 2 und des

§ 8 steht jede sonstige Ankündigung gleich, welche den Verkauf von Waren wegen
Beendigung des Geschäftsbetriebs, Aufgabe einer einzelnen Warengattung oder

Räumung eines bestimmten Warenvorrats aus dem vorhandenen Bestande betrift.
Auf Saison- und Inventurausverkäufe, die in der Ankündigung als solche

bezeichnet werden und im ordentlichen Geschäftsverkehr üblich sind, finden die
Vorschriften der §§ 7 und 8 keine Anwendung. Über Zahl, Zeit und Dauer
der üblichen Saison- und Inventurausverkäufe kann die höhere Verwaltungs-
behörde nach Anhörung der zuständigen gesetzlichen Gewerbe- und Handelsver-
tretungen Bestimmungen treffen.

§ 10.

 Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft wird
bestraft:

1. wer der Vorschrift des §7Abs. 1 zuwider es unterläßt, in der Ankün-

digung eines Ausverkaufs den Grund anzugeben, der zu dem Aus-
verkauf Anlaß gegeben hat;

2. wer den auf Grund des § 7 Abs. 2 erlassenen Anordnungen zuwider-

handelt oder bei Befolgung dieser Anordnungen unrichtige Angabenmacht;
3. wer den von der höheren Verwaltungsbehörde auf Grund des § 9

Abs. 2 Satz 2 getroffenen Bestimmungen zuwiderhandelt.

 § 11.
Durch Beschluß des Bundesrats kann festgesetzt werden, daß bestimmte

Waren im Einzelverkehre nur in vorgeschriebenen Einheiten der Zahl, des Maßes
oder des Gewichts oder mit einer auf der Ware oder ihrer Aufmachung anzu-
bringenden Angabe über Zahl, Maß, Gewicht, über den Ort der Erzeugung oder den
Ort der Herkunft der Ware gewerbsmäßig verkauft oder feilgehalten werden dürfen.

Für den Einzelverkehr mit Bier in Flaschen oder Krügen kann die Angabe
des Inhalts unter Festsetzung angemessener Fehlergrenzen vorgeschrieben werden.

Die durch Beschluß des Bundesrats getroffenen Bestimmungen sind durch
das Reichs-Gesetzblatt zu veröffentlichen und dem Reichstage sogleich oder bei
seinem nächsten Zusammentritte vorzulegen.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des Bundesrats werden mit
Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft bestraft.
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§ 12.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fünftausend
Mark oder mit einer dieser Strafen wird, soweit nicht nach anderen Bestimmungen
eine schwerere Strafe verwirkt wird, bestraft, wer im geschäftlichen Verkehre zu
Zwecken des Wettbewerbes dem Angestellten oder Beauftragten eines geschäftlichen
Betriebs Geschenke oder andere Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt, um
durch unlauteres Verhalten des Angestellten oder Beauftragten bei dem Bezuge
von Waren oder gewerblichen Leistungen eine Bevorzugung für sich oder einen
Dritten zu erlangen.

Die gleiche Strafe trifft den Angestellten oder Beauftragten eines geschäft-
lichen Betriebs, der im geschäftlichen Verkehre Geschenke oder andere Vorteile
fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, damit er durch unlauteres Verhalten
einem anderen bei dem Bezuge von Waren oder gewerblichen Leistungen im
Wettbewerb eine Bevorzugung verschaffe.

Im Urteil ist zu erklären, daß das Empfangene oder sein Wert dem Staate
verfallen sei.

 § 13.

In den Fällen der §§ 1, 3 kann der Anspruch auf Unterlassung von jedem
Gewerbetreibenden, der Waren oder Leistungen gleicher oder verwandter Art
herstellt oder in den geschäftlichen Verkehr bringt, oder von Verbänden zur Förde-
rung gewerblicher Interessen geltend gemacht werden, soweit die Verbände als
solche in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten klagen können. Auch können diese Ge-
werbetreibenden und Verbände denjenigen, welcher den §§ 6, 8, 10, 11, 12 zu-
widerhandelt, auf Unterlassung in Anspruch nehmen.

Zum Ersatze des durch die Zuwiderhandlung entstehenden Schadens ist
verpflichtet:

1. wer im Falle des § 3 die Unrichtigkeit der von ihm gemachten Angaben
kannte oder kennen mußte. Gegen Redakteure, Verleger, Drucker oder
Verbreiter von periodischen Druckschriften kann der Anspruch auf
Schadensersatz nur geltend gemacht werden, wenn sie die Unrichtigkeit
der Angaben kannten;

2.  wer gegen die §§ 6, 8, 10, 11, 12 vorsätzlich oder fahrlässig verstößt.
Werden in einem geschäftlichen Betriebe Handlungen, die nach §§ 1, 3, 6,

8, 10, 11, 12 unzulässig sind, von einem Angestellten oder Beauftragten vor-
genommen, so ist der Unterlassungsanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs
begründet.

 § 14.

Wer zu Zwecken des Wettbewerbes über das Erwerbsgeschäft eines anderen,
über die Person des Inhabers oder Leiters des Geschäfts, über die Waren oder
gewerblichen Leistungen eines anderen Tatsachen behauptet oder verbreitet, die
geeignet sind, den Betrieb des Geschäfts oder den Kredit des Inhabers zu
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schädigen, ist, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind, dem Verletzten zum
Ersatze des entstandenen Schadens verpflichtet. Der Verletzte kann auch den

Anspruch, geltend machen, daß die Behauptung oder Verbreitung der Tatsachenunterbleibe.

Handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende oder
der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist der An-
spruch auf Unterlassung nur zulässig, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider
behauptet oder verbreitet sind. Der Anspruch auf Schadensersatz kann nur geltend
gemacht werden, wenn der Mitteilende die Unrichtigkeit der Tatsachen kannte oder
kennen mußte.

Die Vorschrift des § 13 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.

 § 15.

Wer wider besseres Wissen über das Erwerbsgeschäft eines anderen, über
die Person des Inhabers oder Leiters des Geschäfts, über die Waren oder ge-
werblichen Leistungen eines anderen Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet
oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Geschäfts zu schädigen, wird
mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fünftausend Mark
oder mit einer dieser Strafen bestraft.
 Werden die im Abs. 1 bezeichneten Tatsachen in einem geschäftlichen Betriebe

von einem Angestellten oder Beauftragten behauptet oder verbreitet, so ist der
Inhaber des Betriebs neben dem Angestellten oder Beauftragten strafbar, wenn
die Handlung mit seinem Wissen geschah.

§ 16.

Wer im geschäftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma oder die besondere
Bezeichnung eines Erwerbsgeschäfts, eines gewerblichen Unternehmens oder einer
Druckschrift in einer Weise benutzt, welche geeignet ist, Verwechselungen mit dem
Namen, der Firma oder der besonderen Bezeichnung hervorzurufen, deren sich
ein anderer befugterweise bedient, kann von diesem auf Unterlassung der Be-
nutzung in Anspruch genommen werden.

Der Benutzende ist dem Verletzten zum Ersatze des Schadens verpflichtet,
wenn er wußte oder wissen mußte, daß die mißbräuchliche Art der Benutzung
geeignet war, Verwechselungen hervorzurufen.

Der besonderen Bezeichnung eines Erwerbsgeschäfts stehen solche Geschäfts-
abzeichen und sonstigen zur Unterscheidung des Geschäfts von anderen Geschäften
bestimmten Einrichtungen gleich, welche innerhalb beteiligter Verkehrskreise als
Kennzeichen des Erwerbsgeschäfts gelten. Auf den Schutz von Warenzeichen und
Ausstattungen (§§ 1, 15 des Gesetzes zum Schutze der Warenbezeichnungen vom
12. Mai 1894, Reichs-Gesetzbl. S. 441) finden diese Vorschriften keine An-

wendung.

Die Vorschrift des § 13 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.
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§ 17.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fünf-
tausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer als Angestellter,
Arbeiter oder Lehrling eines Geschäftsbetriebs Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse,
die ihm vermöge des Dienstverhältnisses anvertraut oder sonst zugänglich ge-
worden sind, während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses unbefugt an
andere zu Zwecken des Wettbewerbes oder in der Absicht, dem Inhaber des Ge-

schäftsbetriebs Schaden zuzufügen, mitteilt.
Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse,

deren Kenntnis er durch eine der im Abs. 1 bezeichneten Mitteilungen oder

durch eine gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstoßende eigene Handlung
erlangt hat, zu Zwecken des Wettbewerbes unbefugt verwertet oder an andere
mitteilt.

§ 18.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fünftausend
Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer die ihm im geschäftlichen
Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vorschriften technischer Art, insbesondere
Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Schnitte, Rezepte, zu Zwecken des Wett-
bewerbes unbefugt verwertet oder an andere mitteilt.

§ 19.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§ 17, 18 verpflichten
außerdem zum Ersatze des entstandenen Schadens. Mehrere Verpflichtete haften
als Gesamtschuldner.

§ 20.

Wer zu Zwecken des Wettbewerbes es unternimmt, einen anderen zu einer
Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften des § 17 Abs. 1, § 18 zu bestimmen,
wird mit Gefängnis bis zu neun Monaten und mit Geldstrafe bis zu zweitausend
Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.

§ 21.
Die in diesem Gesetze bezeichneten Ansprüche auf Unterlassung oder

Schadensersatz verjähren in sechs Monaten von dem Zeitpunkt an, in welchem
der Anspruchsberechtigte von der Handlung und von der Person des Ver-

pflichteten Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in drei Jahren
von der Begehung der Handlung an.

Für die Ansprüche auf Schadensersatz beginnt der Lauf der Verjährung
nicht vor dem Zeitpunkt, in welchem ein Schaden entstanden ist.

§ 22.

Die Strafverfolgung tritt mit Ausnahme der in den §§ 6, 10, 11 be-
zeichneten Fälle nur auf Antrag ein. In den Fällen der §§ 4, 8, 12 hat das
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Recht, den Strafantrag zu stellen, jeder der im § 13 Abs. 1 bezeichneten Ge-
werbetreibenden und Verbände.

Die Zurücknahme des Antrags ist zulässig.
Strafbare Handlungen, deren Verfolgung nur auf Antrag eintritt, können

von den zum Strafantrage Berechtigten im Wege der Privatklage verfolgt werden,
ohne daß es einer vorgängigen Anrufung der Staatsanwaltschaft bedarf. Die
öffentliche Klage wird von der Staatsanwaltschaft nur dann erhoben, wenn dies
im öffentlichen Interesse liegt.
 Geschieht die Verfolgung im Wege der Privatklage, so sind die Schöffen-

gerichte zuständig.
§ 23.

Wird in den Fällen der §§ 4, 6, 8, 12 auf Strafe erkannt, so kann an-
geordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich be-
kannt zu machen sei.

Wird in den Fällen des § 15 auf Strafe erkannt, so ist zugleich dem
Verletzten die Befugnis zuzusprechen, die Verurteilung innerhalb bestimmter Frist
auf Kosten des Verurteilten öffentlich bekannt zu machen.

Auf Antrag des freigesprochenen Angeschuldigten kann das Gericht die
öffentliche Bekanntmachung der Freisprechung anordnen; die Staatskasse trägt
die Kosten, insofern sie nicht dem Anzeigenden oder dem Privatkläger auferlegt
worden sind.

Ist auf Grund einer der Vorschriften dieses Gesetzes auf Unterlassung
Klage erhoben, so kann in dem Urteile der obsiegenden Partei die Befugnis zu-
gesprochen werden, den verfügenden Teil des Urteils innerhalb bestimmter Frist
guf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu machen.

Die Art der Bekanntmachung ist im Urteil zu bestimmen.

§ 24.
Für Klagen auf Grund dieses Gesetzes ist ausschließlich zuständig das

Gericht, in dessen Bezirke der Beklagte seine gewerbliche Niederlassung oder in
Ermangelung einer solchen seinen Wohnsitz hat. Für Personen, die im Inlande
weder eine gewerbliche Niederlassung noch einen Wohnsitz haben, ist ausschließlich

zuständig das Gericht des inländischen Aufenthaltsorts, oder wenn ein solcher
nicht bekannt ist, das Gericht, in dessen Bezirke die Handlung begangen ist.

§ 25.

Zur Sicherung der in diesem Gesetze bezeichneten Ansprüche auf Unter-
lassung können einstweilige Verfügungen erlassen werden, auch wenn die in den
§§ 935, 940 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen.
Zuständig ist auch das Amtsgericht, in dessen Bezirke die den Anspruch be-
gründende Handlung begangen ist; im übrigen finden die Vorschriften des § 942
der Zivilprozeßordnung Anwendung.
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§ 26.

Neben einer nach Maßgabe dieses Gesetzes verhängten Strafe kann auf
Verlangen des Verletzten auf eine an ihn zu erlegende Buße bis zum Betrage
von zehntausend Mark erkannt werden. Für diese Buße haften die dazu Ver-
urteilten als Gesamtschuldner. Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung
eines weiteren Entschädigungsanspruchs aus.

§ 27.
Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, in welchen durch die Klage ein Anspruch

auf Grund dieses Gesetzes geltend gemacht wird, gehören, sofern in erster In-
stanz die Landgerichte zuständig sind, vor die Kammern für Handelssachen.

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in welchen durch Klage oder Wider-
klage ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes geltend gemacht ist, wird die Ver-
handlung und Entscheidung letzter Instanz im Sinne des § 8 des Einführungs-
gesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetze dem Reichsgerichte zugewiesen.

§ 28.
Wer im Inland eine Hauptniederlassung nicht besitzt, hat auf den Schutz

dieses Gesetzes nur insoweit Anspruch, als in dem Staate, in welchem seine

Hauptniederlassung sich befindet, nach einer im Reichs-Gesetzblatt enthaltenen
Bekanntmachung deutsche Gewerbetreibende einen entsprechenden Schutz genießen.

§ 29.
Welche Behörden in jedem Bundesstaat unter der Bezeichnung höhere

Verwaltungsbehörde im Sinne dieses Gesetzes zu verstehen sind, wird von der
Zentralbehörde des Bundesstaats bestimmt.

§ 30.

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1909 in Kraft.

Mit diesem Zeitpunkte tritt das Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren
Wettbewerbes vom 27. Mai 1896 (Reichs-Gesetzbl. S. 145) außer Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem
Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Neues Palais, den 7. Juni 1909.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.
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